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RS OGH 1950/10/11 3Ob432/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1950

Norm

ABGB §948

Rechtssatz

Es begründet groben Undank, wenn der Beschenkte dem Geschenkgeber ö entlich und ohne Not zum Vorwurf macht,

er sei wegen Betruges zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, die er zum Teil auch verbüßt habe, und habe auch

noch weitere Betrügereien begangen.
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